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Übereinkommen zum Schutz der Hersteller 
von Tonträgern gegen die unerlaubte 

Vervielfältigung ihrer Tonträger 

vom 29. Oktober 1971 

Die Vertragsstaaten 

- in Sorge über die weitverbreitete und zunehmende unerlaubte 
Vervielfältigung von Tonträgern und über den S~haden, der da
durch den Interessen der Urheber, ausübenden Künstler und Her
steller von Tonträgern zugefügt wird, 

in der Überzeugung, daß der Schutz der Herstelle,r von Ton
trägern gegen solche Handlungen auch den ausübenden Künstlern 
und Urhebern zugute kommen wird, deren Darbietungen und 
Werke auf diese Tonträger aufgenommen worden sind, 

in Anerkennung der wertvollen Arbeit, die die Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und 
die Weltorganisation für geistiges Eigentum auf diesem Gebiet 
geleistet haben, 

in dem Bestreben, bereits in Kraft befindliche internationale 
Verträge in keiner Weise zu beeinträchtigen und insbesondere die 
weitere Annahme des Abkommens von Rom vom 26. Oktober 1961, 
das ,den ausübenden Künstlern und Sendeunternehmen ebenso wie 
den Herstellern von Tonträgern Schutz gewährt, in keiner Weise zu 
behindern, 

- haben folgendes vereinbart: 
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Artikel 1 

Für die Zwecke dieses Übereinkommens versteht man unter 

a) «Tonträger» jede ausschließlich auf den Ton beschränkte 
Festlegung der Töne einer Darbietung oder anderer Töne; 

b) «Hersteller von Tonträgern» die natürliche oder juristische 
Person, die zum ersten Mal die Töne eine.r Darbietung 
oder andere Töne festlegt; 

c) «Vervielfältigungsstück» einen Gegenstand, der einem Ton
träger unmittelbar oder mittelbar entnommene Töne enthält 
und der alle oder einen wesentlichen Teil der in dem Ton
träger festgelegten Töne verkörpert; 

d) « Ve·rbreitung an die Öffentlichkeit» jede Handlung, durch 
die Vervielfältigungsstücke eines Tonträgers der Allgemein
heit oder einem Teil der Allgemeinheit unmittelbar oder 
mittelbar angeboten werden. 

Artikel 2 

Jeder Vertragsstaat schützt die Hersteller von Tonträgern, die 
Angehörige anderer Vertragsstaaten sind, gegen die Herstellung 
von Vervielfältigungsstücken ohne Zustimmung des Herstellers des 
Tonträgers und gegen die Einfuhr solcher Vervielfältigungsstücke, 
sofern die Herstellung oder ,die Einfuhr zum Zweck der Verbrei
tung an die Öffentlichkeit erfolgt, und auch gegen die Verbreitimg 
solcher .Y ervielfältigungsstücke an die Öffentlichkeit. 

Artikel 3 

Die Mittel zur Ausführung dieses Übereinkommens sind Sache 
der innerstaatlichen Gesetzgebung jedes Vertragsstaats; sie müssen 
eine oder mehrere der folgenden Regelungen umfassen: Schutz 
durch Gewährung eines Urheberrechts oder eines anderen beson
deren Rechtes; Schutz ,durch Rechtsvorschriften über den unlaute
ren Wettbewerb; Schutz durch Strafbestimmungen. 
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Artikel 4 

Die Dauer des Schutzes ist Sache der innerstaatlichen Gesetz
gebung jedes Vertragsstaats. Sofern die innerstaatlichen Rechtsvor
schriften eine bestimmte Schutzdauer vorsehen, darf sie jedoch 
nicht kürzer sein als zwanzig Jahre seit Ende entweder desjenigen 
Jahres, in dem die Töne, die der Tonträger verkörpert, zum ersten 
Mal festgelegt worden sind, oder desjenigen Jahres, in dem der Ton
träger zum ersten Mal veröffentlicht worden ist. 

Artikel 5 

Fordert ein Vertragsstaat in seinen innerstaatlichen Rechtsvor
schriften als Voraussetzung für den Schutz der Hersteller von Ton
trägern die Erfüllung von Förmlichkeiten, so sind diese Erforder
nisse als erfüllt anzusehen, wenn alle erlaubten Vervielfältigungs
stücke des Tonträgers, die an die Öffentlichkeit verbreitet werden, 
oder ihre Umhüllungen einen Vermerk tragen, der aus dem Kenn
zeichen ® in Verbindung mit ·der Angabe des Jahres der ersten 
Veröffentlichung besteht und in einer Weise angebracht ist, die 
klar erkennen läßt, daß der Schutz beansp·rucht wird; lassen die 
Vervielfältigungsstücke oder ihre Umhüllungen den Hersteller, 
seinen Rechtsnachfolger oder den Inhaber einer ausschHeßlichen 
Lizenz nicht (durch den Namen, die Marke oder eine andere ge
eignete Bezeichnung) erkennen, so muß der Vermerk außerdem den 
Namen des Herstellers, seines Rechtsnachfolgers oder des Inhabers 
der ausschließlichen Lizenz enthalten. 

Artikel 6 

Jeder Vertragsstaat, der den Schutz durch ein Urheberrecht 
oder ein anderes besonderes Recht oder durch Strafbestimmungen 
gewährt, kann in seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften den 
Schutz der Hersteller von Tonträgern gleichartigen Beschränkun
gen unterwerfen, wie sie für den Schutz ,der Urheber von Werken 
der Literatur und Kunst zulässig sind. Jedoch darf eine Zwangs
lizenz nur vorgesehen werden, wenn alle folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 
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a) die Vervielfältigung ist ausschließlich für den Gebrauch im 
Unterricht oder in der wissenschaftlichen Forschung be
stimmt; 

b) die Lizenz ist nur für die Vervielfältigung im Hoheitsgebiet 
des Vertragsstaats, ,dessen zuständige Behörde die Lizenz· er
teilt hat, gültig und erstreckt sich nicht auf die Ausfuhr von 
Vervielfältigungsstücken; 

c) die Vervielfältigung aufgrund der Lizenz begründet einen 
Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die von der_ zu
ständigen Behörde unter anderem unter Berü~ksichtigung der 
Anzahl derjenigen Vervielfältigungsstücke festgesetzt wird, 
die unter der Lizenz hergestellt wel'den sollen. 

Artikel 7 

(1) Dieses übereinkommen darf in keiner Weise als Beschrän
kung oder Beeinträchtigung des Schutzes ausgelegt werden, der den 
Urhebern, ausübenden Künstlern, Herstellern von Tonträgern oder 
Sendeunternehmen durch innerstaatliche Rechtsvorschriften oder 
durch internationale Verträge gewährt wird. 

(2) Es ist Sache der innerstaatlichen Gesetzgebung jedes Ver
tragsstaats, ,den Umfang des Schutzes zu bestimmen, der den aus
übenden Künstlern, deren Darbietungen auf einem Tonträger fest
gelegt sind, gegebenenfalls gewährt wird, sowie die Bedingungen, zu 
denen sie einen solchen Schutz genießen. 

(3) Kein Vertragsstaat ist verpflichtet, die Bestimmungen 
dieses Übereinkommens auf Tonträger anzuwenden, die vor dem 
Zeitpunkt fesitgel~t worden sind, in dem dieses übereinkommen 
für den betreff enden Staat in Kraft tritt. 

(4) Jeder Vertragsstaat, dessen innerstaatliche Rechtsvor
schriften am 29. Oktober 1971 den Herstellern von Tonträgern 
einen ausschließlich auf dem Merkmal des Ortes der ersten Fest
legung beruhenden Schutz gewähren, kann ,durch eine beim Gene
raldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum hinterlegte 
Notifikation erklären, daß er dies.es Merkmal anstelle des Merkmals 
der Staatsangehörigkeit des HersteUers anwenden wil'd. 
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Artikel 8 

(1) Das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum ,sammelt und veröffentlicht Informationen über den 
Schutz von Tonträgern. Jeder Vertragsstaat teilt dem Internatio
nalen Büro so bald wie möglich alle neuen Gesetze und anderen 
amtlichen Texte auf diesem Gebiet mit. 

(2) Das Internationale Büro erteilt jedem Vertragsstaat auf 
Verlangen Auskünfte über Fragen, die dieses Ül;>ereinkommen be
treffen; es unternimmt Untersuchungen und leistet Dienste zur Er
leichterung des in ,diesem übereinkommen vorgesehenen Schutzes. 

(3) Das Internationale Büro nimmt die in den Absätzen (1) und 
(2) bezeichneten Aufgaben, soweit es sich um Fragen handelt, die 
den Zuständigkeitsbereich der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur oder der Internationalen 
A;beitsorganisation berühren, in Zusammenarbeit mit der jeweils 
betroffenen Organisation wahr. 

Artikel 9 

(1) Dieses übereinkommen wird heim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt. Es liegt bis 30. April 1972 für jeden 
Staat zur Unterzeichnung auf, der Mitglied der Vereinten Nationen, 
einer der mit den Vereinten Nationen verbundenen Speziaforgani
sationen oder der Internationalen Atomenergie-Org,anisation ist 
oder das Statut des Internationalen Gerichtshofs angenommen hat. 

(2) Dieses übereinkommen bedarf der Ratifikation oder An
nahme durch die Unterzeichnerstaaten. Es steht jedem der in Ab
satz (1) bezeichneten Staaten zum Beitritt offen. 

(3) Die Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunden wer
den heim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

(4) Es besteht Einverständnis darüber, daß jeder Staat in dem 
Zeitpunkt, in dem er durch dieses übereinkommen gebunden wird, 
na'Ch seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften in der Lage sein 
muß, den Bestimmungen dieses Übereinkommens Wirkung zu ver
leihen. 
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Artikel 10 

Vorbehalte zu diesem übereinkommen sind nicht zulässig. 

Artikel 11 

(1) Dieses übereinkommen tritt drei Monate nach Hinter
legung der fünften Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dieses übereinkommen nach Hinter
legung der fünften Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde 
ratifiziert, annimmt oder ihm beitritt, tritt das übereinkommen 
drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem der General
direktor der Welto.rganisation für geistiges Eigentum die Staaten 
gemäß Artikel 13 Ahsatz (4) über die Hinterlegung der Urkunde 
dieses Staates unterrichtet. 

(3) Jeder Staat kann bei der Ratifikation, der Annahme oder 
dem Beitritt oder zu jedem späteren Zeitpunkt durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation er
klären, daß dieses übereinkommen auf alle oder einzelne der Ge
biete anwendbar ist, für ,deren auswä.rtige Beziehungen er verant
wortlich ist. Diese Notifikation wird drei Monate nach ihrem Ein
gang wirksam. 

(4) Absatz (3) dad jedoch keinesfalls dahin ausgelegt werden, 
daß er für einen Vertragsst-aat die Anerkennung oder stillschwei
gende Hinnahme der tatsächlichen Lage eines Gebiets in sich 
schließt, auf das dieses übereinkommen durch einen anderen Ver
trags-&taat aufgrund von Absatz (3) anwendbar gemacht wird. 

Artikel 12 

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses übereinkommen durch 
eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete 
schriftliche Notifikation im eigenen Namen oder im Namen einzel
ner oder aller d,e,r in Artikel 11 Ahsatz (3) bezeichneten Gebiete 
kündigen. 
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(2) Die Kündigung wird zwölf Monate nach dem Tag wirksam, 
an dem die Notifikation beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen eingegangen ist. 

Artiicle 13 

(1) Dieses übereinkommen wird in einer einzigen Ausferti
gung in englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache 
unterzeichnet; die vier Texte sind gleichermaßen verbindlich. 

(2) Amtliche Texte werden vom Generaldirektor der Weltorga
nisation für geistiges Eigentum nach Konsultierung der beteiligten 
Regierungen in arabischer, deutscher, italienischer, niederländi
scher und portugiesischer Sprache hergestellt. 

(3) Der Genel'alsekretär der Vereinten Nationen notifiziert 
dem Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum, 
dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur sowie dem Generaldirektor des 
Internationalen Arbeitsamts 

a) die Unterzeichnungen dieses Übereinkommens, 

b) die Hinterlegung von Ratifikations-, Annahme- oder Beitritts
urkunden, 

c) den Tag des lnkl'afttretens dieses Übereinkommens, 

d) jed,e Erklärung, die gemäß Artikel 11 Absatz (3) notifiziert 
worden ist, und 

e) den Eingang der Notifikationen vori Kündigungen. 

(4) Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum unterrichtet die in Artikel 9 Absatz (1) bezeichneten 
Staaten über die Notifikationen, die bei ihm gemäß Absatz (3) ein
gegangen sind, und über alle gemäß Artikel 7 Abs.atz ( 4) abgegebenen 
Erklärungen. Er notifiziert diese Erklä.rungen auch dem General
direktor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur sowie dem Generaldirektor des Inter
nationalen Arbeitsamts. 
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(5) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt 
den in Artikel 9 Absatz (1) bezeichneten Staaten zwei beglaubigte 
Absch,riften dieses Übereinkommens. 

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig bevollmäch
tigten Unterzeichneten dieses übereinkommen unterschrieben. 

GESCHEHEN zu Genf am 29. Oktober 1971. 
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